
Gemeinsame ortsübliche Bekanntmachung der Gemeinde Amt Neuhaus 
und 

öffentliche Bekanntmachung des Niedersächsischen Landesbetriebs für  
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

 
zum Planfeststellungsverfahren für einen Hochwasserschutz im Bereich Wehningen 

bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern 
 

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
(NLWKN), Direktion, Geschäftsbereich 6, Adolph-Kolping-Str. 6, 21337 Lüneburg, hat auf 
Antrag der Gemeinde Amt Neuhaus vom 29.09.2022 den Plan für einen Hochwasserschutz 
im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern durch Beschluss 
vom 06.12.2023 gemäß § 12 Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) i. V. m. den §§ 68 ff. 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), §§ 107 ff. Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) und § 1 
Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG) i. V. m. §§ 72 ff. Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) festgestellt. 
 
Bei den Hochwasserereignissen in der Elbe im August 2002, Januar 2003, April 2006, Ja-
nuar 2011 und zuletzt im Juni 2013 zeigte sich, dass mit steigenden Wasserständen der 
hochliegende Geländeabschnitt zwischen der Wehranlage Wehningen und dem Hochwas-
serdeich an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern in Rüterberg durch Hochwas-
ser gefährdet ist. Dass dieser Geländeabschnitt von jeher eine Hochwasserschutzfunktion 
hatte, kann aus alten Flurkarten entnommen werden. Das vorhandene Hochufer im Bereich 
zwischen Wehningen und der Landesgrenze Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet auf-
grund der Fehlhöhen von bis zu ca. 1,50 m keinen ausreichenden Hochwasserschutz mehr. 
Durch die von der Gemeinde Amt Neuhaus beantragte und nun mit vorgenanntem Beschluss 
planfestgestellte Maßnahme sollen diese Fehlhöhen ausgeglichen werden. Durch die Verlän-
gerung des bereits vorhandenen gewidmeten Elbedeiches und dem damit verbundenen 
Deichneubau in dem v. g. Bereich auf die vorgeschriebene Ausbauhöhe entsteht ein techni-
sches Bauwerk, das den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik entspricht. Durch die 
Maßnahme wird verhindert, dass bei einem entsprechenden Hochwasserereignis Wasser 
zur B 195 gelangt und bis ins Hinterland fließen kann. Der planfestgestellte Deichneubau 
umfasst eine Länge von ca. 525 m (Deich-km 0+000 bis -0+525). Der geplante Deichverteidi-
gungsweg wird in Betonbauweise mit einer Breite von 3,50 m hergestellt, damit auch das Be-
fahren mit Schwerlastverkehr möglich ist und somit eine schnelle und wirkungsvolle Deich-
verteidigung ermöglicht. Darüber hinaus besteht für Fahrzeuge im Katastrophenfall die Mög-
lichkeit am Ende des Deiches auf einem befestigten Platz zu wenden. 
 
Zum Ausgleich der durch die Maßnahme verursachten erheblichen Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft sind neben Kohärenzsicherungsmaßnahmen auch Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen zu leisten. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden überwiegend 
innerhalb der genehmigten Kompensationsflächenpools Haveckenburg und Zeetzer Rens 
sowie einer externen Maßnahmenfläche in den Stixer Bergen durch die Niedersächsischen 
Landesforsten (NLF) umgesetzt, die gleichzeitig Flächeneigentümerin ist. Des Weiteren fin-
den Ausgleichs- und Kohärenzsicherungsmaßnahmen auf Flächen und im Bereich der Ge-
meinde Amt Neuhaus statt.  
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurde eine Prüfung der Umweltverträglichkeit der 
Maßnahme durchgeführt. Die Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt sind in die Ge-
samtabwägung eingeflossen. 
 
Die Planfeststellung erfolgte nach Maßgabe der im Planfeststellungsbeschluss vom 
06.12.2023 in Nummer I.2 aufgeführten Planunterlagen und in Nummer I.3 enthaltenen Ne-
benbestimmungen, Zusagen und Hinweise. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. 
 



Der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses und die Rechtsbehelfsbelehrung wer-
den gemäß § 27 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 74 
Abs. 5 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) als Anlage öffentlich bekannt gemacht. 
 
Jeweils eine Papierausfertigung des vollständigen Planfeststellungsbeschlusses einschließ-
lich Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung sowie der planfestgestellten Unterlagen liegt in 
der Zeit vom 09.01.2024 bis einschließlich 22.01.2024 bei der  
 
Gemeinde Amt Neuhaus, OT Neuhaus, Am Markt 4, Zimmer 10 (Ansprechpartnerin: Frau 
Sarina Haacks), 19273 Amt Neuhaus/Elbe während der Dienststunden 
 
dienstags bis freitags in der Zeit von  08:00 bis 12:00 Uhr und  
dienstags in der Zeit von    15:00 bis 18:00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Es wird um eine vorheriger Terminabstimmung gebeten. Die Terminabstimmung zur Ein-
sichtnahme kann zu den Öffnungszeiten per Telefon bei Frau Sarina Haacks unter 
038841/607-27 und elektronisch per Mail an sarina.haacks@amt-neuhaus.de erfolgen. Al-
ternativ ist die Terminabstimmung ebenfalls unter der zentralen Tel. 038841/607-0 und per 
Mail an rathaus@amt-neuhaus.de unter Bezugnahme auf dieses Planfeststellungsverfah-
ren möglich. Termine können auch für Zeiten außerhalb der o. g. Öffnungszeiten vereinbart 
werden.  
 
Soweit der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell zugestellt wurde, gilt dieser mit dem 
Ende der Auslegungsfrist gemäß § 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG auch gegenüber den übrigen 
Betroffenen als zugestellt. 
Auf die in der Anlage bekannt gemachte Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
Der Text dieser Bekanntmachung sowie der Antrag, der Planfeststellungsbeschluss mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und die planfestgestellten Unterlagen können im o. g. Auslegungs-
zeitraum zusätzlich im Internet über das zentrale UVP-Portal des Landes Niedersachsen un-
ter https://uvp.niedersachsen.de/ (über die Suchfunktion unter Eingabe von „Hochwasser-
schutz im Bereich Wehningen“) eingesehen werden. Außerdem wird diese Bekanntmachung 
und der Planfeststellungsbeschluss zeitgleich auf der Internetseite des NLWKN unter 
https://www.nlwkn.niedersachsen.de und dort über den Pfad „Wasserwirtschaft > Zulas-
sungsverfahren > Hochwasserschutz > Hochwasserschutz Wehningen bis zur Landesgrenze 
Mecklenburg-Vorpommern“ veröffentlicht. Von dort sind auch die festgestellten Planunterla-
gen über einen Link zum o. g. UVP-Portal einsehbar. Außerdem wird der Text dieser Be-
kanntmachung zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde Amt Neuhaus unter www.amt-
neuhaus.de veröffentlicht. 
 
Maßgeblich ist gem. § 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Un-
terlagen. 
 
 
Amt Neuhaus, den 06.12.2023  Lüneburg, den 06.12.2023 
Gemeinde Amt Neuhaus   Niedersächsischer Landesbetrieb 
Der Bürgermeister    für Wasserwirtschaft, Küsten-  
Andreas Gehrke    und Naturschutz 
      Ralf Hennig 
 
 
 
 
 

https://uvp.niedersachsen.de/startseite
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/
http://www.amt-neuhaus.de/
http://www.amt-neuhaus.de/


           Anlage 
 

Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluss des Niedersächsischen Landesbetriebs 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom 06.12.2023 

 – Az.: 6 L-62211-464-001 – 
für den Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze Mecklenburg-

Vorpommern 
 

I. Verfügender Teil 
I.1 Planfeststellung 
 

Der Plan für den Hochwasserschutz im Bereich Wehningen bis zur Landesgrenze 
Mecklenburg-Vorpommern wird auf Antrag der Gemeinde Amt Neuhaus (Vorhaben-
trägerin) vom 29.09.2022 gemäß § 12 Abs. 1 NDG, §§ 67 ff WHG und §§ 107 ff NWG 
i. V. m. § 1 NVwVfG und §§ 72 ff VwVfG mit den sich aus diesem Beschluss ergeben-
den Änderungen und Nebenbestimmungen festgestellt. 
 

I.2 Planunterlagen 1) 
 
I.3  Nebenbestimmungen, Zusagen, Hinweise 

Es sind Allgemeine Nebenbestimmungen sowie Nebenbestimmungen zu Belangen 
der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes, zum Naturschutz und zur Lan-
despflege, zum Baurecht sowie zu sonstigen Belangen ergangen. Darüber hinaus 
wurden zudem Hinweise aufgenommen. 2) 

 
I.4 Entscheidungen über die erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen  
 

Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen werden 
zurückgewiesen, soweit sie nicht durch Nebenbestimmungen in diesem Beschluss, 
durch Planänderungen und/ oder Zusagen der Gemeinde Amt Neuhaus berücksich-
tigt worden sind oder sich auf andere Weise im Laufe des Anhörungsverfahrens erle-
digt haben.  
 

I.5 Kostenlastentscheidung 1) 
 
II. Begründung 1) 
 
III.  Stellungnahmen und Einwendungen 

Beinhaltet Ausführungen zu den Einwendungen sowie den Stellungnahmen der Trä-
ger öffentlicher Belange und der anerkannten Naturschutzverbände. 2) 

 
IV.  Begründung der Kostenentscheidung 1) 
 
V. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung Klage beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg erhoben 
werden. 

 
VI. Abkürzungsverzeichnis der Rechtsgrundlagen 1) 
VII. Tabellenverzeichnis 1) 
_________________________ 
1) Hier nicht abgedruckt. 
2) Weiteres im Einzelnen hier nicht abgedruckt. 


